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Einführung und Problemstellung 

Wer sich mit den Grundrechten, jedenfalls in der Rechtsanwendung, befaßt, 
denkt auch heute eher nicht, wenigstens nicht zuerst, an „objektive Grund-
rechtsgehalte"1, mögen nicht wenige Autoren in der Wissenschaft auch der 
Auffassung  sein, grundrechtliche Abwehrrechte spielten heute faktisch kaum 
noch eine Rolle2. Grundrechte begreift  man immer noch zunächst als „sub-
jektive Rechte"3, die den Bürger berechtigen4, staatliche Eingriffe 5 in „Freiheit 
und Eigentum" abzuwehren6. Ihre vornehmste Aufgabe ist es, einen „privaten 
Bezirk" vor staatlichem Zugr i f f  abzuschirmen und dem Bürger so Selbstbestim-
mung und autonome Lebensgestaltung zu ermöglichen7. Dieser „subjektiv-

1 Zur Definition des Begriffes  i.e. unten S. 27. 
2 Vgl. Bleckmann,  Grundrechte, S. 247. 
3 Das ist heute selbstverständliches Gemeingut. Ursprünglich war das anders: Trotz 

des menschenrechtlichen, individualistischen Ursprungs der Grundrechte (dazu: Oest-
reich,  Die Entwicklung der Menschen- und Grundfreiheiten,  in: Die Grundrechte I, 1 
(1966) S. 1 ff.;  Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, S. 67 ff.)  war lange heftig um-
stritten, ob die Grundrechte tatsächlich subjektiv-rechtlichen Charakter haben. So sah 
man in den Grundrechten zunächst allein Rechtssätze des objektiven Rechts, die Aus-
druck freiwilliger  Selbstbeschränkung des Staates seien - vgl. etwa C.F.  v. Gerber, 
Grundzüge des Deutschen Staatsrechts, 3. Aufl. 1880, S. 34; Laband,  Das Staatsrecht des 
Deutschen Reiches, 5. Aufl., S. 150 f.; ausführlich:  Stern,  Staatsrecht I I I / l , S. 108 f f ;  -
zum Begriff  des „subjektiven Rechts" im einzelnen unten S. 354 ff. 

4 Zur Unterscheidung von (objektivem) „Recht" und (subjektiver) „Berechtigung" 
Stern,  Staatsrecht III/1, S. 909 und Alexy,  Theorie der Grundrechte, S. 164 jeweils 
m.w.N. 

5 Zum Begriff  des „Eingriffs"  Bethge,  VVDStRL 57 (1997), S. 7 ff.  sowie Weber-
Dürler,  ebd., S. 57 ff.;  Gallwas,  Faktische Beeinträchtigungen im Bereich der Grundrech-
te, S. 22 f., 37 f., 43 ff.;  Pieroth/Schlink,  Grundrechte, Rdnrn. 238 ff.;  A. Roth,  Verwal-
tungshandeln mit Drittbetroffenheit  und Gesetzesvorbehalt, S. 134 ff.;  W.  Roth,  Fakti-
sche Eingriffe  in Freiheit und Eigentum, S. 7 ff.,  129 f f ;  jeweils m.w.N. 

6 So die „klassische" Formel der Staatsrechtslehre des 19. Jahrhunderts - Pieroth/ 
Schlink,  Grundrechte, Rdnr. 58; Stern,  Staatsrecht, I I I / l S. 627. 

7 Dreier,  Jura 1994, S. 505; Hesse, Verfassungsrecht,  Rdnr. 287, der zu Recht 
darauf hinweist, daß auch in der Demokratie (notwendigerweise) „Menschen über 
Menschen herrschen" und so die „Versuchung des Machtmißbrauchs" zu gewärtigen ist; 
vgl. auch Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, S. 45 ff. 

2 Dolderer 



18 Einfuhrung 

abwehrrechtliche" - negatorische - Gehalt der Grundrechte steht in der täglichen 
Behörden- und Gerichtspraxis nach wie vor im Vordergrund 8. Die zunehmende 
Entfaltung vor allem grundrechtlicher „Schutzpflichten" des Staates - als 
„postulatorische"9 Gehalte der Grundrechte - (auch) in der Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte 10 ändert daran nichts. „Grundrechte als Eingriffsabwehr-
rechte"11 beherrschten zunächst auch die wissenschaftliche Diskussion und 
werden zunehmend wieder in den Vordergrund gerückt:12 Man betrachtet die 
(subjektiv)abwehrrechtliche Seite der Grundrechte zu Recht als die „System-
mitte" der Grundrechtsdogmatik und als „Bezugspunkt" für alle Weiterungen 
der Grundrechtsentwicklung 13. 

So zentral die defensiv-negatorische Abwehrfunktion als „Ur funkt ion" 1 4 der 
Grundrechte aber auch immer sein mag: Das volle Spektrum grundrechtlicher 
Rechtswirkung erschöpft  sie sicherlich nicht. Daß Grundrechte nicht nur eine 
einzige Bedeutungsschicht haben, daß sie vielmehr „mult i funktional" sind, 
wurde schon früh 15 , und nicht nur in Deutschland16, erkannt: Unter der Geltung 

Zur Funktion der Grundrechte in der Eingriffsverwaltung,  etwa im Polizeirecht, 
Würtenberger/Heckmann/Riggert,  Polizeirecht in Baden-Württemberg, Rdnr. 23; Muß-
mann, Allgemeines Polizeirecht in Baden-Württemberg, S. 66; hingewiesen sei auch auf 
die (wenngleich nicht ausschließlich) abwehrrechtlich verstandene Aufgabe der Grund-
rechte bei der Steuerung und der Kontrolle des Verwaltungs- und Planungsermessens -
hierzu: Kopp,  VwVfG, § 40 Rdnrn. 21 ff. 

9 
Diesen Begriff  verwendet Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, S. 221. 

1 0 Beispielhaft sei auf den vieldiskutierten „Gentechnik-Beschluß" des VGH Kassel 
(NJW 1990, S. 226) verwiesen. 

1 1 So der Titel der Arbeit von Lübbe-Wolff\  Die Grundrechte als Eingriffsabwehr-
rechte, 1988. 

12 
Zur (neueren) Kritik an „objektiv-rechtlichen" Grundrechtsfunktionen  insbesondere 

Schlink,  EuGRZ 1984, S. 457, der von „Freiheit durch Eingriffsabwehr"  als zu rekon-
struierender „klassischer" Grundrechtsfunktion  spricht; vgl. weiter die Vertreter abwehr-
rechtlicher Begründungsansätze zur verfassungsrechtlichen  Verankerung grundrechtlicher 
staatlicher Schutzpflichten (S. 185 ff)  sowie Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, S. 221 
ff.  („Rückkehr zum liberalen Grundrechtsverständnis?"). 

1 3 So Dreier,  (Fn. 7), S. 505. 
1 4 Inwieweit diese Qualifizierung indessen ihr Berechtigung hat, wird noch näher zu 

betrachten sein; vgl. insoweit kritisch auch etwa Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, 
S. 224 ff. 

1 5 Hinzuweisen ist insbesondere auf Smend  (Verfassung und Verfassungsrecht,  1928, 
S. 119 f f ,  260 ff,264)  und seine Qualifikation der Grundrechte als Wert-, Güter- bzw. 
Kultursystem; vgl. auch Dreier,  Jura 1994, S. 505 (506) mit dem Hinweis darauf,  daß 
die Grundrechte nicht (nur) als „negative Staatsabwehr, sondern als Hebel und Motor fur 
den Umbau von Staat und Gesellschaft" dienen sollten. Zu bedenken ist dabei auch, daß 
die Trennung von „Staat und Gesellschaft" nach Maßgabe des liberalen Modells zu-
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des Grundgesetzes setzte die wissenschaftliche Diskussion über zusätzliche, 
nicht subjektiv-rechtliche, Grundrechtsgehalte bereits in den 50er Jahren ein.17 

Ihre Überlegungen fanden bald Eingang in die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts.  Nach ersten Anläufen 18 enthüllte das Gericht im Jahr 1958 
eine „Doppelfunktion" der Grundrechte. Diese seien zum einen „Abwehrrechte 
des Bürgers gegen den Staat", zum anderen errichteten sie aber auch eine 
„objektive Wertordnung" 19. 

Die Formulierungen in den Gerichtsurteilen haben sieht im Laufe der Zeit 
(mehrmals) gewandelt20, geblieben ist die „Multifunktionalität" 21 der Grundrech-

nächst die Ausformung dieser beiden „Pole" durch Beseitigung von „Zwischenstufen" 
(...) und - genauso wichtig - die (Um)formung der Gesellschaft im liberalen Sinne 
voraussetzt. Erst wenn beides geleistet ist, ist die negatorische Abschirmung der „Gesell-
schaft" überhaupt möglich und aus liberaler Sicht wünschenswert; dazu auch Bleckmann, 
DVB1 1988, S. 938 (940 ff.)  und zur Entwicklung ..nicht subjektiver" Grundrechts-
gehalte eingehend Stem , Staatsrecht. I I I / l S. 890 ff. 

1 6 Hervorzuheben ist vor allem die Entfaltung zusätzlicher „objektiv-rechtlicher" 
Grundrechtsgehalte in der Schweiz - vgl. Saladin,  in: Festschrift  für H.R.Klecatsky, Bd. 
II (1980), S. 841.855, der ein „mehrdimensionales" bzw. „mehrschichtiges" Grundrechts-
verständnis fordert,  oder Rhinow,  in: Festschrift fur H. Huber (1981), S. 427 (431), der 
von einem „Doppelcharakter" der Grundrechte spricht. 

1 7 Vgl. Wintrich,  in: Festschrift  für W. Laforet (1952), S. 227 (235), der, mit Blick 
auf die Grundrechtsbestimmungen der bayerischen Verfassung, annimmt, die Grundrech-
te verlören den Charakter „bloßer Abwehrrechte" dadurch, daß die Verbürgung der 
Freiheit des einzelnen gegenüber dem Staat auf die „objektiven Werte hin geordnet" sei, 
deren Verwirklichung dem Menschen vermöge seiner Wesensanlage aufgegeben sei -
entsprechend für die Grundrechte des Grundgesetzes in: dersBayVBl  1957, S. 137 f f ; 
auch Klein,  in: v. Mangoldt/Klein, GG, Bd. I (2. Aufl. 1957), Vorbem. A VI 4 S. 86 f., 
der den Grundrechtsbestimmungen über das subjektiv-öffentliche  Abwehrrecht hinaus 
weitere „objektiv-rechtliche" Gehalte zuordnet. 

1 8 In: BVerfGE 6, 32 (40) und BVerfGE 6, 55, (71 f.). 
1 9 BVerfGE 7, 198 (204 ff.).  Dort heißt es (beispielhaft), die Grundrechte seien „in 

erster Linie dazu bestimmt, die Freiheitssphäre des Bürgers vor Eingriffen  der öffentli-
chen Gewalt zu sichern; ..." „Ebenso richtig" sei „aber, daß das Grundgesetz, das keine 
wertneutrale Ordnung sein" wolle, „in seinem Grundrechtsabschnitt auch eine objektive 
Wertordnung aufgerichtet" habe. Dieses „Wertsystem" müsse als verfassungsrechtliche 
Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gelten; „Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung empfangen von ihm Richtlinien und Impulse"; zur Kritik hieran sogleich 
im folgenden. 

2 0 Die Rede ist u.a. von „objektiver Wertordnung" (vgl. z.B. BVerfGE 12, 113 
(124); 52, 131 (165)), von „verfassungsrechtlichen  Grundentscheidungen" (BVerfGE 21, 
362 (372)), von „objektiv-rechtlicher Wertentscheidung" (BVerfGE 49, 89 (142)), von 
„Wertsystem" (BVerfGE 52, 223 (247)), später von „objektiven Prinzipien" (BVerfGE 
69, 315 (343)) und schließlich von „Elementen objektiver Ordnung" (BVerfGE 73, 261 
(269)). 
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